
Frau Deitenbach spricht Pkt. 4.1 des Gebührentarifs für die Sportstättenbenutzung an. Dort fehle bei 
„geteilt durch Anzahl der im betreffenden Kalenderjahr laut Belegungsplan an die Vereine zugewiesenen 
Übungseinheiten“ der Zusatz, dass dies nur für Erwachsene gelte.  
Beigeordneter Sterzenbach erwidert hierauf, dass im Verteilermaßstab alle Übungseinheiten miterfasst 
würden, egal ob von Erwachsenen oder Jugendlichen. Gebührenpflichtig seien aber ausschließlich 
Erwachsene. 
 
Des Weiteren fragt Frau Deitenbach, ob es richtig sei, dass  Gebührenanpassungen ohne Änderung der 
vorgesehenen Satzung und vorherige Beratung im Ausschuss erfolge können und nur noch der Rat im 
Rahmen seines Haushaltsbeschlusses die Gebührenhöhe bestimme. Dies wird von Beigeordnetem 
Sterzenbach bestätigt. 
 


